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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1961

Norm

StPO §280

StPO §283 C

StPO §284 A

Rechtssatz

Da ein Vergreifen in der Bezeichnung des Rechtsmittels dem Angeklagten nicht zum Nachteil gereichen kann, ist der

OGH berechtigt, auf Grund einer gemäß § 281 Z 11 StPO erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde, die eine Herabsetzung

der Strafe zu erreichen sucht, die vom Erstgericht verhängte Freiheitsstrafe auf ihre Schuldangemessenheit zu

überprüfen.
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Vgl; Beisatz: Gilt auch, wenn die Rechtsmittelausführung eine Unterscheidung, welcher Teil derselben sich auf die

Darstellung von Nichtigkeitsgründen und welcher sich auf die Berufung bezieht vermissen läßt. (T1)
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